
 

Preisgeld
Sieger 500,- €
Finalist 300,- €
½ Finalist 150,- €
¼ Finalist 50,- €
1/8 Finalist 25,- €

24. Bodensee -  
Tennisturnier
in Tengen

Herren - Einzel

23.02. - 25.02.2018



Veranstalter: Tennisclub Tengen e.V.

Austragungsort: Tennishalle TC Tengen
(3 Courts Canada Tenn (Sand)

Turnierleitung: Georg Eichkorn
Maximilian Voß
Timo Gartmaier
Thorsten Teichgräber

Oberschiedsrichter: Maximilian Voß 

Turnierausschuss: Georg Eichkorn (Turnierleiter)
Maximilian Voß
Timo Gartmaier

Turnierkategorie: A-5

Zeitplan: Freitag: ab 12 Uhr
Samstag: ab 13 Uhr
Sonntag: ab 11 Uhr

Spielball: Dunlop Fort Tournament
3 neue Bälle pro Spiel

Spielmodus: Herren Einzel
Hauptfeld: 32 Teilnehmer
28 Direktannahmen / 4 Wildcards

Nenngeld: 40,- € bar inkl. Turniergebühren DTB

Meldeschluss: Montag, 19.02.2018, 18 Uhr

Auslosung: Montag, 19.02.2018, 19 Uhr, Clubheim des 
Tennisclub Tengen
§32 Ziffer 4 c) der DTB-Turnierordnung kommt 
zur Anwendung

Preisgeld: 1.500,-€ (steuerpflichtig)

Meldungen: online über die Portale nuTurnier (baden.liga.nu) 
und über mybigpoint (mybigpoint.tennis.de) 

Turnierordnung: Gespielt wird nach den Regeln der ITF. Es gilt 
die Turnier - und LK - Ordnung des DTB. Der 
Spieler unterwirft sich der Satzung und den 
Ordnungen des DTB.

Der DTB - Verhaltenskodex kommt zur 
Anwendung.

Die Ergebnisse werden für die Leistungsklassen 
gewertet.

Alle Matches werden auf 2 Gewinnsätze unter 
Anwendung des Tiebreak gespielt. Der dritte 
Satz wird als Match - Tiebreak bis 10 gespielt.

Die Teilnahme an dem ausgeschriebenen 
Turnier ist nur mit Besitz einer ID - Nummer 
möglich.

Der Turnierausschuss behält sich das Recht vor, 
diese Bestimmungen, falls erforderlich, den 
Gegebenheiten anzupassen, das Turnier wegen 
zu geringer Beteiligung ausfallen zu lassen 
sowie Nennungen ohne Begründung 
zurückzuweisen.

Jugendliche, die an BTV-Veranstaltungen 
teilnehmen, müssen jährlich sportärztlich 
untersucht sein. Die Verantwortung für diese 
Untersuchungen sowie für die Teilnahme an den 
jeweiligen BTV-Veranstaltungen liegt letztlich bei 
den Sorgeberechtigten.


